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Regionalisierte Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen"

Vom 10. bis 12. November 2020 hat die 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzun-
gen" stattgefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2025.
Heute hat die Landesregierung das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung bekannt-
gegeben. Wegen des Gesamtergebnisses wird auf das Rundschreiben 244/2020 verwiesen.

l. Landeshaushalt

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem
Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) sowie den Kfz-Steuer-
Ersatzleistungen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2025 voraussichtlich wie folgt entwi-
ckeln:

Ntio Uliu

12300

12.000

11.St'.9

11.600

10.500

10000

Land Schleswig-11o1stein

12.454

11011

11.615

11.228

9 50.0

10.748

10.662

•
•.N10.155

10.169 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.951

10.584

11.129

2018 2019 2020 2021 2022

.......Steuereinnahmen IST

11.583

12.056

2023 2024 2025

• • . • Haushaltsentwuti 202 t bzw. FinanzpIanung 7022 ff. . 111.Stetterschätzung fevember 2020

Städtebund Städtetag

Städteverband Schleswig-Holstein • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel + Fon 0431 / 57 00 50 30 • Fax 0431 / 57 00 50 35
e-mail: info@staedteverband-sh.de • Internet: http://www.staedteverband-sh.de



Für das Jahr 2020 wird ein Aufkommen von rd. 10,2 Mrd. Euro erwartet. Es sinkt damit ge-
genüber dem Ist 2019 um rd. 593 Mio. Euro.

Gegenüber dem Haushalt 2020 (Stand 4. Nachtrag) ist dies ein Zuwachs der Einnahmen um
rd. 204 Mio. Euro. Darin enthalten ist ein Sondereffekt bei der Grunderwerbsteuer. Die im
Rahmen der September-Schätzung noch erwarteten Mindereinnahmen im Zusammenhang
mit der Umsetzung der BFH-Rechtsprechung zur Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG wurden
jetzt vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen" revidiert. Damit erhöht sich die Einnahmeerwar-
tung für das Land um rd. 98 Mio. Euro.

lm Jahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von rd. 10,7 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber dem
Haushaltsentwurf (Basis September-Schätzung) bedeutet dies einen Zuwachs um rd. 78
Mio. Euro.

Im Vergleich mit der Finanzplanung (Basis September-Schätzung) soll das Aufkommen dann
im Jahr 2022 und 2023 um rd. 99 bzw. 32 Mio. Euro steigen, in 2024 um rd. 35 Mio. Euro ab-
nehmen.

Das Gesamteinnahmeniveau wird im Jahr 2025 bei rd. 12,5 Mrd. Euro liegen.

11. Entwicklung der Kommunalfinanzen

Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 voraus-
sichtlich wie folgt entwickeln.
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Für das Jahr 2020 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 5,1 Mrd. Euro errechnet.
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Es sinkt damit gegenüber dem lst 2019 um rd. 200 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen
der September-Schätzung ist dies ein Zuwachs um rd. 104 Mio. Euro.

lm weiteren Verlauf sollen die erwarteten Einnahmen gegenüber der September-Schätzung
um rd. 64 Mio. Euro in 2021, rd. 45 Mio. Euro in 2022 sowie rd. 11 Mio. Euro in 2023 steigen,
in 2024 dann um rd. 16 Mio. Euro abnehmen.

Das Gesamteinnahmeniveau wird im Jahr 2025 bei rd. 6,3 Mrd. Euro liegen.

Dabei wird für die originären Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2020 ein Aufkommen
von rd. 3,3 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem lst 2019 soll es damit um rd. 169 Mio. Euro
zurückgehen. lm Vergleich zur September-Schätzung ist dies ein Zuwachs von rd. 66 Mio.
Euro.

Jeweils gegenüber der September-Schätzung wird für 2021 dann eine Steigerung von rd. 15
Mio. Euro und 2022 rd. 21 Mio. Euro erwartet, für 2023 und 2024 ein Rückgang von rd. 2
Mio. Euro und rd. 18 Mio. Euro.

ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuermindereinnah-
men der Kommunen des Jahres 2020 von Bund und Land mit einem Betrag von insgesamt
330 Mio. Euro kompensiert werden. Als Grundlage für die Höhe des Ausgleichs wurde der
Vergleich zwischen den Einnahmeerwartungen aus der Oktober-Schätzung 2019 (1.445 Mio.
Euro) und der Mai-Schätzung 2020 (1.115 Mio. Euro) herangezogen. Mit der November-
Schätzung haben sich diese Mindereinnahmen der Kommunen auf 225 Mio. Euro reduziert.

Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in ANLAGE 1 enthalten.

111. Auswirkungen auf den Stabilitätspakt

Der Stabilitätspakt zwischen Land und Kommunen hat u.a. folgende Elemente:

> Gewerbesteuerausgleich 2020 in Höhe von 330 Mio. €
> 50 % Einkommenssteuerausgleich im Jahr 2021
> 25 % Einkommenssteuerausgleich im Jahr 2022
> Hälftige Teilung des negativen Abrechnungsbetrags des Finanzausgleichsjahr 2020
> Stabilisierung des Finanzausgleichsmasse im Jahr 2021.

lm Überblick ergeben sich für die Jahre 2020 und 2021 folgende Ausgleichswirkungen:

- - — -
Sachverhalt/ Einnahrnen

Gewerbesteuer

Einkommenssteueranteil

Finanzausgleich
(negativer Abrechnungsbetrag netto)

- 225

- 93

- 464

11111 1030

73

403
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Sachverhalt / Einnahmen 2021 Ausgleich

Gewerbesteuer

Einkommenssteueranteil

Finanzausgleich
(negativer Abrechnungsbetrag netto)

- 91

- 138

- 100*

- (Bund ?)

- 329 90,9

Die Werte der November-Steuerschätzung haben auch Auswirkungen auf den zwischen dem
Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden geeinten Umgang mit dem
negativen Abrechnungsbetrag aus dem kommunalen Finanzausgleich 2020 im Rahmen des
Stabilitätspaktes für unsere Kommunen. Das Finanzausgleichsgesetz für die Jahre ab 2021
wurde am 30. Oktober 2020 mit einer entsprechenden Regelung verabschiedet: Gemäß § 3
Absatz 6 wird der negative Abrechnungsbetrag aus dem kommunalen Finanzausgleich des
Jahres 2020 durch das Land und die Kommunen in den Jahren 2022 bis 2031 gemeinsam
jeweils hälftig mit einem Betrag in Höhe von einem Zwanzigstel des Abrechnungsbetrages
pro Jahr finanziert.

Nach den Berechnungen des Finanzministeriums hat sich der Gesamtbetrag der voraus-
sichtlichen Abrechnung von 184 Mio. € auf 146 Mio. € reduziert. Die Jahresraten für die Jah-
re 2022 bis 2031 reduzieren sich insoweit von 9,2 Mio. € auf voraussichtlich 7,3 Mio. €. Die
in den Jahren 2029 bis 2031 durch die Kommunen zu finanzierende Erhöhung der Finanz-
ausgleichsmasse im Jahr 2021 reduziert sich entsprechend auf 21,9 Mio. €.

IV. Fazit

Die vorstehenden Tabellen zeigen die immensen Herausforderungen für die kommunale
Ebene in den kommenden Haushaltsjahren. Während das Jahr 2020 noch weitestgehend
aufgefangen wird, sind die Jahre 2021 ff. noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, vor
weil die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht verlässlich abschätzbar
sind. Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, dass die Haushalte der Kommunen min-
destens auch noch in den Jahren 2021 und 2022 durch weitere staatliche Unterstützungs-
maßnahmen von Ländern und Bund stabil gehalten werden können. Die kommunale Hand-
lungs- und lnvestitionsfähigkeit auf einem hohen Niveau muss gesichert werden. Es darf
nicht gegen die Wirtschaftskrise angespart werden. Gerade in der Krise müssen die Kom-
munen für einen wirtschaftlichen Aufschwung investieren können. Auch und gerade in der
Corona-Krise muss sichergestellt werden, dass die Disparitäten zwischen finanzschwachen
und -starken Kommunen nicht weiter zunehmen, sondern gleichwertige Lebensverhältnisse
überall im Land sichergestellt werden.

Die kommunalen lnvestitionen spielen eine erhebliche Rolle, der Staat muss die Investitions-
fähigkeit der Kommunen absichern. Gerade in der Krise dürfen Bürgerschaft und Wirtschaft
starke und handlungsfähige Kommunen erwarten. Die Städte werden nicht nur in diesem
Jahr massive Einnahmeverluste haben, sondern erwartbar auch in den kommenden Jahren.
Wegen der Krise der Wirtschaft. Aber auch wegen der als Kredite gewährten Staatshilfen an
die Unternehmen, die zurückgezahlt werden müssen und damit die Steuerlast zum Nachteil
der Städte senken werden. Mindestens diesen Effekt auf die Kommunalfinanzen muss der
Staat kompensieren.
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Hinweis zum Downioad der Rundschreiben und anderer Mitteitunoen:
Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-

verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.
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